
 Winterthur, 19. Februar 2020 
 GGR-Nr. 2020.25 

 
 
 
An den Grossen Gemeinderat 
 
 

W i n t e r t h u r 
 
 
 
Sondernutzungsplanung: 
 Zustimmung zum Privaten Gestaltungsplan «Eichwaldhof» 
Aufhebung von öffentlichen Strassen und Wegen: 
 Entwidmung Tegerlooweg mitsamt arealinternem Fusswegnetz Kat. Nrn OB11040, 

OB12546 und OB17214 (teilweise) 
 
 
 
Antrag: 
 
1. Dem privaten Gestaltungsplan «Eichwaldhof» wird zugestimmt. 
 
2. Der Tegerlooweg mitsamt internem Fusswegnetz [Kat. Nrn, OB11040, OB12546 und 

OB17214 (teilweise)] wird gemäss § 38 Strassengesetz aufgehoben.  
 
3. Der Stadtrat wird eingeladen, die Genehmigung durch die Baudirektion (Gestaltungsplan) 

einzuholen sowie den privaten Gestaltungsplan «Eichwaldhof» und die Aufhebung der 
Strasse zu publizieren und während der Rekursfrist aufzulegen. Der Gestaltungsplan sowie 
die Aufhebung der Strasse werden durch den Stadtrat mit separatem Beschluss gemein-
sam in Kraft gesetzt, sobald der städtebauliche Vertrag öffentlich beurkundet ist. 

 
 
Weisung: 
 
 
1. Ausgangslage 
Die Überbauung am Tegerlooweg (Eichwaldhof) ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung 
der Bauten wird aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen nicht angestrebt. Im Rahmen 
des normalen Lebenszyklus der Überbauung soll wiederum zeitgemässer Wohnraum entste-
hen. 
 
Im Bestreben einer guten Gesamtlösung haben sich die drei Grundeigentümerinnen Aktienge-
sellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur (GEbW), H. und E. Blatter Immobi-
lienanlagen AG, L+B AG, HGV) für die Weiterentwicklung des Areals zusammengeschlossen 
und gemeinsam mit dem Amt für Städtebau eine Testplanung durchgeführt. Der Projektvor-
schlag von KilgaPopp Architekten / Krebs und Herde Landschaftsarchitekten wurde im Nach-
gang zu einem Richtprojekt vertieft, welches die Grundlage für die Neuausrichtung sowie für 
den Gestaltungsplan bildet.  
 
Durch urbane Zeilenbauten entlang der Frauenfelderstrasse sowie Winkelbauten mit Garten-
stadtcharakter werden vielfältige Wohnungstypologien geschaffen und unterschiedliche Nutze-
rinnen- und Nutzergruppen angesprochen, was die soziale Durchmischung fördert. Die ge-
plante Neuüberbauung umfasst eine Fläche von rund 32 700 m2.  
 



 - 2 -

 
2. Verfahrenskoordination 
Damit das erarbeitete Richtprojekt umgesetzt werden kann, ist die Durchführung verschiedener 
Verfahren nötig. Neben der Festlegung eines Gestaltungsplans mit zusätzlichen baurechtlichen 
Vorschriften bedingt es auch die Neuregelung der Landeinteilung, Erschliessung sowie die Auf-
hebung des öffentlichen Tegerloowegs. Zudem ist die Revitalisierung des betroffenen Teilab-
schnitts des Bachs Eichwaldgraben vorgesehen.  
 
Der Gestaltungsplan sowie die Entwidmung des Tegerloowegs mitsamt internem Fusswegnetz 
sind voneinander abhängig und treten deshalb gemeinsam in Kraft, das heisst erst, wenn jeder 
einzelne Beschluss rechtskräftig ist. Die Inkraftsetzung erfolgt mit einem separaten Stadtrats-
beschluss zum Abschluss der Verfahren. 
 
Für den Bau der künftigen Erschliessungsanlangen sowie deren Kostenteiler wurde zudem ein 
städtebaulicher Vertrag ausgearbeitet. Die Zuständigkeit zur Genehmigung des Vertrages liegt 
beim Stadtrat und ist nicht Bestandteil dieser Weisung. Der Stadtrat hat den Vertrag gleichzeitig 
mit der Überweisung dieser Weisung zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Vertrag tritt 
erst in Kraft, nachdem die anderen Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sind. 
 
Die Revitalisierung des Eichwaldgrabens erfolgt in einem separaten Verfahren und ist nicht Be-
standteil dieser Vorlage. 
 
3.  Privater Gestaltungsplan 
3.1 Bebauung und Freiraum 
Der Perimeter umfasst den gesamten Planungsbereich des heute einheitlich bebauten Areals 
mit den Parzellen Kat. Nrn. OB10376-10379, OB10382-10384, OB11039, OB11040, OB14779, 
OB17214, OB12546.  
 
Das Richtprojekt sieht entlang der Frauenfelderstrasse einen fünf- bis siebengeschossigen, 
strassenbegleitenden Zeilenbau vor. Über abgestimmte Durchgänge wird ein Bezug zwischen 
der Siedlung, dem Strassenraum und dem gegenüberliegenden Industriegebiet geschaffen. Für 
das gartenstädtische Wohnen entlang dem Eichwaldgraben sieht das Richtprojekt bis zu fünf-
geschossige Winkelbauten vor, die sich zum Bach öffnen und sich gegen Westen hin zum klein-
teiligen Schoorenquartier in der Höhe reduzieren. Ein wesentliches Element bildet der zentrale 
Hofbereich, der dem Areal eine prägnante neue Adresse gibt und das Areal stark aufwertet. 
 
Der Gestaltungsplan regelt die Bebauung und Freiraumgestaltung eng und projektbezogen. Für 
alle Teile wird eine besonders gute Gestaltung verlangt. Baubereiche (z.T. mit Pflichtbaulinien), 
Gebäudehöhen, Abstände, Nutzungsverteilung etc. und die zulässige Baumasse werden genau 
festgelegt. Besonders charakteristische Elemente wie die Erdgeschossanbauten, die Höhen-
staffelung oder das Fassadenrelief zur Frauenfelderstrasse ergänzen die Bestimmungen.  
 
Die hochwertige Freiraumgestaltung mit dem gemeinsamen Hof und die Wegverbindungen 
durch das Baugebiet werden ebenfalls geregelt. Die Übergänge zum Gewässerraum sollen 
durchlässig ausgebildet und die Gartenbereiche naturnah gestaltet werden. Die Platanenallee 
entlang der Frauenfelderstrasse ist ein Schutzobjekt gemäss § 203 PBG (Schutzverfügung vom 
21. Dezember 2016). 
 
3.2 Verkehr und Parkierung 
Die Bushaltestelle Pfaffenwiesen liegt in der Nähe. Das Gebiet ist gemäss GIS Kanton Zürich 
der ÖV-Güteklasse D zugewiesen. Auf dem ÖV-Güteklasseplan der Stadt Winterthur befindet 
sich das Areal im Gebiet C mit Übergangslösung. Die Velohauptverbindung wird auf der Frau-
enfelderstrasse unmittelbar entlang des Baubereichs geführt. 
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Massgebend für die Anzahl Abstellplätze für Autos, Motorräder und Velos ist die Vorwirkung 
der neuen PPVO 2017. Das Gebiet liegt im Reduktionsgebiet IV. Die Zu- und Wegfahrt erfolgt 
über die Schoorenstrasse. Die Autoabstellplätze für Bewohnende und Beschäftigte werden in 
einer Tiefgarage angeordnet. Plätze für Besucherinnen und Besucher können oberirdisch an-
gelegt werden. Wird das Minimum des Parkplatzbedarfs bedeutend unterschritten, muss die 
Bauherrschaft in einem Mobilitätskonzept den reduzierten Bedarf nachweisen. 
 
3.3 Energie und Lärmempfindlichkeitsstufe 
Gemäss SR.14.118-2 vom 26. Februar 2014 sind für Arealüberbauungen und Gestaltungspläne 
Minergie P®, der SIA-Effizienzpfad 2040 oder vergleichbare Standards vorgeschrieben. Diese 
Vorgabe wurde in die Bestimmungen des Gestaltungsplans (Art. 7.1) übernommen. 
 
Für das Gestaltungsplangebiet gilt die ES II (Immissionsgrenzwerte). Mit dem Richtprojekt kön-
nen die vorgeschriebenen Werte eingehalten werden. 
 
3.4 Mehrwert 
Einen grossen Mehrwert schaffen die hochwertigen Freiräume, insbesondere der zentrale Er-
schliessungshof sowie die Renaturierung des Eichwaldgrabens. Das Areal wird stark aufgewer-
tet und erhält eine hochwertige neue Adresse. Durch die urbanen Zeilenbauten entlang der 
Frauenfelderstrasse sowie die Winkelbauten mit Gartenstadtcharakter werden zudem vielfältige 
Wohnungstypologien geschaffen und unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzergruppen ange-
sprochen, was die soziale Durchmischung fördert. In den Baubereichen nahe der Schoor-
enstrasse  
(A und H) sind Flächen für Gewerbe vorgesehen. 
 
4. Sozialverträglichkeit 
Mit dem Ersatz der Bauten entstehen zeitgemässe und wirtschaftliche Bauten. Nur eine Neu-
überbauung ermöglicht es, den geänderten gesellschaftlichen Umständen und den neuen An-
forderungen an den Energiehaushalt gerecht zu werden. 
 
Die Zielgruppen sind Kleinhaushalte und Haushalte mit Kindern und 1- bis 2-Personenhaus-
halte. Das Wohnungsangebot richtet sich an 75 % der Bevölkerung. Nicht nur finanziell oder 
sozial Schwächere (tiefe Einkommen, Migranten, Menschen mit Einschränkungen) sollen eine 
Wohnung finden, sondern auch der breite Mittelstand. 
 
Vor Beginn des Abbruchs bestehender Wohnräume werden alle zumutbaren Anstrengungen 
zur Beschaffung oder Vermittlung von geeigneten Ersatzräumen für die betroffenen Mieterinnen 
und Mieter vorgekehrt und diese werden rechtzeitig über die Sanierung und die Massnahmen 
orientiert. Mieterinnen und Mieter aus den zu ersetzenden Bauten geniessen einen Vorzug bei 
allen drei Bauträgerinnen. Bei der erstmaligen Vermietung der Neubauten werden die Wohn-
räume vorab den bisherigen Mieterinnen und Mietern angeboten.  
 
5. Abweichungen zur BZO 
Das Areal befindet sich gemäss Zonenplan in der dreigeschossigen Wohnzone Zone W3/2.6 
und ist mit der heutigen Bebauung zu 58 % ausgenutzt (gemäss Regelbebauung nach BZO). 
 
In der Wohnzone W3/2.6 darf die zonengemässe Vollgeschosszahl bei Arealüberbauungen 
(gemäss Art. 63ff BZO) um zwei Vollgeschosse sowie die Baumasse um einen Zehntel erhöht 
werden. Das Bauvorhaben überschreitet die Masse mit Arealüberbauung. Statt der zulässigen 
fünf Voll- und zwei Dachgeschosse, weist es in Teilbereichen bis zu sieben Vollgeschosse auf. 
Verbunden damit wird auch die maximale Gebäudehöhe überschritten. Für das 32'668 m2 

grosse Planungsgebiet ergibt sich für die Arealüberbauung eine Baumasse von 93‘430 m3 (BMZ 
2.86). Mit dem Gestaltungsplan wird eine mögliche Baumasse von 126‘560 m3 (BMZ = 3.87) 
festgesetzt. Des Weiteren regelt der Gestaltungsplan mit der Festsetzung der Baufelder die 
Überschreitung der maximalen Gebäudelänge. 
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Das Testplanungsverfahren hat gezeigt, dass sich das Areal für eine Verdichtung nach innen 
besonders eignet und eine weitere Erhöhung der Baumasse verträglich ist. Mit der vorliegenden 
städtebaulichen Lösung liegt der Schwerpunkt der baulichen Dichte entlang der Frauenfelder-
strasse. Somit wird das Areal durch die eigenen Bauten vor Lärm geschützt. Die Übergänge 
zur angrenzenden Wohnbebauung nach Westen hingegen sind durchlässig. 
 
6. Öffentliche Strasse 
Die Stadt Winterthur ist Eigentümerin des Tegerloowegs mitsamt arealinternem Fusswegnetz 
[Kat. Nrn, OB11040, OB12546 und OB17214 (teilweise)]. Der Gestaltungsplan sieht Baufelder 
sowie Gartenbereiche in diesen Bereichen vor. Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan ist der 
Tegerlooweg, die Brücke beim Tegerlooweg sowie das interne Fusswegnetz zum Tegerlooweg 
für die Erschliessung nicht mehr notwendig. Einzig das südliche Fusswegstück direkt ab Frau-
enfelderstrasse zur ersten südlichen Brücke bleibt erhalten. Um den wegfallenden Erschlies-
sungsbereich anderweitig nutzen zu können, ist vorgängig ein Entwidmungsverfahren nach § 
38 Strassengesetz1 notwendig. Über die Aufhebung von öffentlichen Strassen und Wegen be-
findet der Grosse Gemeinderat (Art. 28 Abs. 1 Ziffer 20 Gemeindeordnung). Das Entwidmungs-
verfahren wird zusammen mit dem Gestaltungsplanverfahren durchgeführt. 
 
7. Einwendungsverfahren / Bericht Mitwirkung 
Der private Gestaltungsplan «Eichwaldhof» wurde vom 7. September 2018 bis 5. November 
2018 öffentlich aufgelegt. Innert der Auflagefrist sind sieben Schreiben mit insgesamt 12 Ein-
wendungen eingegangen. Sämtliche Einwendungen und Anträge wurden eingehend geprüft 
und Gespräche mit den Einwendenden geführt. Drei Einwendungen werden berücksichtigt, 
zwei Einwendungen teilweise berücksichtigt und sieben Einwendungen nicht berücksichtigt. 
Der Planungsbericht zum privaten Gestaltungsplan «Eichwaldhof» vom 9. April 2019 umfasst 
ab Seite 29 die Einwendungen und zeigt auf, mit welchen Begründungen Einwände berücksich-
tigt, teilweise berücksichtigt oder nicht berücksichtigt werden konnten.  
 
Von den Einwenderinnen und Einwendern wird insbesondere beantragt: 
a.  Reduktion des siebengeschossigen Gebäudes 
b.  Verzicht auf den Gewerbeanteil  
c.  Verlegung der Arealerschliessung auf die nördliche Seite bzw. via Frauenfelderstrasse für 

den motorisierten Individualverkehr 
d. sozialverträgliche Umsetzung der Neuüberbauung, Berücksichtigung der bisherigen Mie-

terinnen und Mieter, die Hälfte der Wohnungen im preisgünstigen Segment 
 
a. Reduktion des siebengeschossigen Gebäudes 
Aufgrund der Einwendung wurde die Thematik der Geschossigkeit gemeinsam mit der Projekt-
verfasserin des Richtprojekts (KilgaPopp Architekten) nochmals vertieft untersucht. Dabei 
stellte sich heraus, dass nur die bereits gewählte Höhenstaffelung mit dem siebengeschossigen 
Kopfbau im Bereich der Frauenfelderstrasse eine abgestimmte und sorgfältige Höhenstaffelung 
ermöglicht. Damit wird an der Frauenfelderstrasse ein Akzent gesetzt, der in Bezug mit der 
Platanenallee und dem gegenüberliegenden Strassenraum steht und im Hinblick auf die Ge-
staltungsanforderungen im Sinne von § 71 PBG eine stadträumlich wichtige Funktion über-
nimmt. Die im vertieften Variantenstudium untersuchten alternativen Lösungsansätze konnten 
in dieser Hinsicht nicht überzeugen und führen zu einer unbefriedigenden Gesamtlösung, was 
nicht im Sinne von § 71 PGB ist. 
 

                                                 

1 Soll eine öffentliche Strasse aufgehoben werden, fasst die Strasseneigentümerin darüber einen förmli-
chen Beschluss, der im kantonalen Amtsblatt und in der betreffenden Gemeinde öffentlich bekanntge-
macht wird (§ 38 Abs. 1 StrG). 
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Die Beschattung der nördlich des Kopfbaus gelegenen Liegenschaften wurde überprüft und 
beträgt an einem durchschnittlichen Wintertag keine zwei Stunden, was keine übermässige Be-
lastung darstellt. Die Beschattung weicht zudem nicht wesentlich von einer durch Regelbau-
weise zu erwartenden Beschattung ab. 
Aus diesen Gründen wird am bisherigen Bebauungskonzept festgehalten und die Einwendung 
nicht berücksichtigt. 
 
b. Verzicht auf den Gewerbeanteil 
Der Gestaltungsplan sieht für zwei Baubereiche (Südwesten, Bereich Schoorenstrasse / Frau-
enfelderstrasse) einen Gewerbeanteil für nicht störende Betriebe vor. Im Fokus steht hier die 
Bereitstellung von Nutzungsflächen, die eine Aufwertung für das gesamte Quartier schaffen 
können (z. B. Kita / Quartierladen / Café / Kleingewerbe) und keinen massgeblichen externen 
Mehrverkehr verursachen. Rund 50 % der vorgesehenen Gewerbeflächen werden voraus-
sichtlich in Form von Atelierwohnungen konzipiert.  
 
Im Sinne einer (leichten) Durchmischung mit quartierverträglichen Nutzungen unterstützt der 
Stadtrat den festgelegten Gewerbeanteil. Er wird als Mehrwert auch für das Quartier gesehen 
und die Einwendung entsprechend nicht berücksichtigt. 
 
c. Verlegung der Arealerschliessung auf die nördliche Seite bzw. via Frauenfelder-
strasse für den motorisierten Individualverkehr 
Die gewählte Erschliessung via der Schoorenstrasse begründet sich unter anderem durch die 
Vorgabe gemäss § 240 Abs. 3 PBG, wonach Verkehrserschliessungen im Bereich wichtiger 
öffentlicher Strassen rückwärtig und durch die Zusammenfassung mehrerer Ausfahrten zu er-
folgen hat. Die bestehenden, für die Erschliessung des Areals massgebenden Strassen im 
Quartier weisen Fahrbahnbreiten von sechs bis sieben Meter und einen genügenden Fuss-
gängerschutz (Trottoirs) auf, was gemäss Zugangsnormalien ausreichend ist. 
 
Ein zusätzlicher Direktanschluss an die Frauenfelderstrasse zur Entlastung des Quartiers wird 
im Zusammenhang mit der Zentrumserschliessung Neuhegi geprüft (flankierende Massnahme 
Frauenfelderstrasse). Dies würde voraussichtlich eine grundlegende Änderung des Verkehrs-
systems zur Folge haben mit entsprechenden stärker und weniger belasteten Strassenab-
schnitten im Quartier. 
 
Der heutige Baubestand auf dem Gestaltungsplangebiet liegt mit der realisierten Baumasse 
deutlich unter der zulässigen Baumasse nach Bau- und Zonenordnung. Deshalb wird mit dem 
realisierten Richtprojekt bei der Annahme von 2.5 Fahrten/Tag und Parkplatz (Annahme: 50 % 
des Verkehrs über den Pappelweg, 50 % über Ruediweg bzw. Wallrütistrasse) voraussichtlich 
eine Verkehrszunahme von ca. fünf bis sieben Prozent gegenüber der heutigen Situation erfol-
gen. Die mit dem Gestaltungsplan vorgesehene Anzahl Parkplätze (340) orientiert sich an der 
Anzahl Parkplätze, die gemäss Regelüberbauung (Arealüberbauung) gefordert sind und ohne 
Gestaltungsplan bereits heute umgesetzt werden können. Die bauliche Mehrnutzung generiert 
gegenüber einer heute zulässigen Arealüberbauung kaum zusätzlichen Verkehr.  
 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur rückwärtigen Erschliessung und zusätzlichen Einhal-
tung der Anzahl Parkplätze nach Regelbauweise werden die Einwendungen nicht berücksich-
tigt. 
 
d. sozialverträgliche Umsetzung der Neuüberbauung, Berücksichtigung der bisherigen 
Mieterinnen und Mieter, die Hälfte der Wohnungen im preisgünstigen Segment 
Die Eigentümerinnen unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen zur Beschaffung oder 
Vermittlung von geeigneten Ersatzräumen für die betroffene Mieterschaft und unterstützen 
sich dabei auch gegenseitig. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass bei der erstmaligen Vermietung 
der Neubauten die Wohnräume vorab den bisherigen Mieterinnen und Mietern angeboten 
werden. 
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Das vorgesehene Wohnungsportfolio orientiert sich an den heutigen Bedürfnissen, wobei 
keine übermässig grossen Wohnungsgrundrisse vorgesehen sind, sondern eine gute Durch-
mischung angestrebt wird. Die Erstellung von preisgünstigem Wohnraum ist eines der Gestal-
tungsplanziele (Bestimmungen Ziffer 1.1). Bei einer der drei beteiligten Grundeigentümerin-
nen handelt es sich um eine Bauträgerin, die Wohnungen im preisgünstigen Segment erstellt. 
Somit wird mindestens ein Drittel der geplanten Wohnungen im preisgünstigen Segment reali-
siert. 
 
Die Einwendungen werden teilweise berücksichtigt. 
 
8. Kantonale Vorprüfung 
Parallel zur öffentlichen Auflage und zur Anhörung wurde der private Gestaltungsplan «Eich-
waldhof» dem kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) zur Vorprüfung eingereicht. Mit 
Schreiben vom 20. Dezember 2018 und vom 7. Oktober 2019 hat das ARE zur Vorlage Stel-
lung genommen.  
 
Das ARE würdigt in der Vorprüfung den überzeugenden städtebaulichen Entwurf und gibt 
eine positive Gesamtbeurteilung ab. Punktuell werden Präzisierungen zum Städtebau, zur 
Parkierung und zum Gewässer gewünscht. Die Anträge wurden im Rahmen der Überarbei-
tung grösstenteils berücksichtig. Die detaillierte Beschreibung zum Umgang mit den Anträgen 
des AREs können dem Erläuterungsbericht zum privaten Gestaltungsplan «Eichwaldhof» vom 
6. November 2019 (ab Seite 36) entnommen werden.  
 
9. Schlussbemerkungen 
Der Stadtrat unterstützt den vorliegenden privaten Gestaltungsplan «Eichwaldhof». Mit dem 
Gestaltungsplan wird im Sinne der inneren Siedlungsentwicklung die Grundlage für eine hoch-
wertige Neuüberbauung des Gebiets am Eichwaldhof geschaffen. Dank der Testplanung 
konnte ein qualitätsvolles Richtprojekt erarbeitet werden. Die Gestaltungsplanvorgaben sichern 
die wesentlichen Qualitäten, so dass die Anforderungen an die besonders gute Gestaltung ge-
währleistet werden. Das Projekt Eichwaldhof zeigt exemplarisch, wie innere Verdichtung und 
die Schaffung von hochwertigen Freiräumen Hand in Hand gehen können. Mit vielfältigen Woh-
nungstypologien und einem Gewerbeanteil wird zugleich die Nutzungsdurchmischung geför-
dert. Dies stellt nicht nur für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern für das 
ganze umliegende Quartier einen ortsbaulichen Gewinn dar. 
 
 
Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departements Bau übertragen. 
 
 

Vor dem Stadtrat 
  

Der Stadtpräsident: 
  

M. Künzle 
  
  

Der Stadtschreiber: 
  

A. Simon 
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Bestandteile der Vorlage: 
 
Privater Gestaltungsplan «Eichwaldhof»: 
 Situationsplan vom 6. November 2019 
 Bestimmungen vom 6. November 2019 
 Erläuterungen gemäss Art. 47 RPV und § 7 PGB vom 6. November 2019  
 Anhang 1, Dokumentation Richtprojekt  
 Anhang 2, Parkplatzberechnung 
 Anhang 3, Lärmgutachten 
 Anhang 4, Objektschutzkonzept 
 
Aufhebung von öffentlichen Strassen und Wegen 
 Plan Strassenentwidmung des Tegerloowegs vom 12. Dezember 2019 
 





  Kanton Zürich 
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  Privater Gestaltungsplan Eichwaldhof 

Antrag Stadtrat zuhanden 
Zustimmung Grosser 
Gemeinderat 

 Bestimmungen 

 Von den Grundeigentümern aufgestellt am 

Kat. Nr. OB10378, OB10383, OB10384 
und OB11039 (Miteigentum) 

 H. und E. Blatter Immobilienanlagen AG:  

Heinrich Blatter Erika Blatter 

Kat. Nr. OB10376, OB10377, OB10382, 
OB12562 und OB11039 (Miteigentum) 

 Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur:  
 
Markus Casanova Thomas Anwander 

Kat. Nr. OB10379, OB14779 und 
OB11039 (Miteigentum) 

 L+B AG, HGV:  
 
Robert Hofer 

Kat. Nr. OB11040, OB12546 und 
OB17214 

Namens des Stadtrats 

 Der Präsident: Der Stadtsschreiber: 

 

 Vom Grossen Gemeinderat zugestimmt am 

Namens des Grossen Gemeinderats 

Der Präsident: Der Ratsschreiber: 

 Von der Baudirektion genehmigt am 

Für die Baudirektion: BDV-Nr. 
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Bestimmungen 
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  1. Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Ziele 
 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 Bestandteile 

1.3 Geltungsbereich 

1.4 Verhältnis zur Bau- 
 und Zonenordnung 
 

 

   

  2. Bebauung  
2.1 Bestandesbauten 

2.2  Neubauten 
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Bestimmungen 
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2.3 Erdgeschosse mit  
 Gewerbenutzung 

 

2.4 Pflichtbaulinie 

2.5 Gebäudeabstand 
 mit Durchgang 

2.6 Dachgestaltung 

2.7  Fassadengestaltung  
 Frauenfelderstrasse 
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Bestimmungen 
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2.8  Unterirdische  Bauten  

2.9 Besondere Gebäude  

2.10 Siedlungstreffpunkt 

2.11 Gewachsener  
 Boden  

 

2.12 Abgrabungen 

   

  3. Nutzung 

3.1 Nutzweise 

3.2 Gewerbeanteil  



  Privater Gestaltungsplan Eichwaldhof, Winterthur 
Bestimmungen 
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  4. Aussenraum 

4.1 Grundsatz 

 

 

4.2 Gemeinsamer Er- 
 schliessungsbereich 

 

4.3 Gemeinsamer  
 Hofbereich 

 

4.4 Vorgartenzone  
 Frauenfelderstrasse 

 

  

4.5 Gartenbereiche 
 Eichwaldgraben 
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4.6 Eichwaldgraben 
 (Gewässerraum) 

 

   

  5. Gestaltung 
5.1 Anforderungen 
 

5.2 Grundlage 
 

   
  6. Verkehrserschliessung  
6.1 Fussverkehr 

6.2 Veloverkehr 
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6.3 Motorfahrzeuge 
 

 

 

 

 

 Baubereich  Bewohner  Besucher  Beschäftigte  Kunden 
 A  46  4  7  4 
 B1  31  3   
 B2  23  2   
 C  35  3   
 D  35  3   
 E1  23  2   
 E2  11  1   
 F  31  3   
 G  30  3   
 H  33  3  2  2 
 Total  298  27  9  6 
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  7. Umwelt 
7.1 Energie 

7.2 Lärm 
 

 

 

 

7.3 Hochwasserschutz 

7.4 Grundwasser 

7.5  Störfallvorsorge  
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  8. Ver- und Entsorgung 
8.1 Grundsatz 

 

8.2 Entwässerung 

 

8.3 Wasserversorgung 

8.4 Elektrizität 

8.5 Abfall 
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  9. Schlussbestimmung 
9.1 Etappierung 

9.2 Inkrafttreten 



Kanton Zürich

Suter • von Känel • Wild • AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
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1. Einleitung
Ausgangslage

Testplanung
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Bearbeitungsperimeter Testplanung

Städtebauliche Grundhaltung

Schwarzplan Testplanung 
Team KilgaPopp Architekten / 
Krebs und Herde 
Landschaftsarchitekten
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Richtprojekt

Gestaltungsplan

Verfahren 

Projektierungsspielraum 
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2. Grundlagen
2.1 Richt- und Nutzungsplanung

Kantonaler Richtplan

Regionaler Richtplan

Kommunaler Richtplan

Agglomerationsprogramm

Fazit
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Bau- und Zonenordnung 
Wohnzone W3/2.6

Auszug Bau- und Zonenordnung
(Fassung Teilrevision 2013)

Ausschnitt Zonenplan

Fazit
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Verkehrsbaulinien

Schutzverordnung Baumallee 
Frauenfelderstrasse

Fazit

Empfindlichkeitsstufe

Dienstanweisungen des 
Stadtrats Winterthur

2.2 Verkehr und Parkierung
Erschliessungsgrad

Parkierung
Auto-Abstellplätze

ÖV-Güteklassen
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Velo-Abstellplätze

2.3 Umwelt
Boden

Grundwasser

Gefahrenkarte

Gewässer
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Störfallfallvorsorge

2.4 Ver-/Entsorgung
Erschliessungsgrad

Energieplan



Privater Gestaltungsplan Eichwaldhof, Winterthur
Erläuterungen

11 Suter • von Känel • Wild • AG

3. Richtprojekt
3.1 Grundkonzept

Städtebauliches Konzept
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3.2 Bauten
Grosse Wohnungsvielfalt
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3.3 Nutzung
Vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten

3.4 Umgebung
Strukturierter Aussenraum
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3.5 Erschliessung
Auto- und Veloverkehr

3.6 Abweichungen zur BZO
Vergleich

* Berechnungsbasis: gesamte Grundstücksfläche inkl. Erschliessungsflächen und
inkl. Baumasse Veloabstellplätze im Erdgeschoss
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4. Erläuterungen zu den 
einzelnen Artikeln

4.1 Allgemeine Bestimmungen 
zu 1.1 "Ziele"

zu 1.2 "Bestandteile"

zu 1.3 "Geltungsbereich"

zu 1.4 "Verhältnis zur Bau-
und Zonenordnung"
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4.2 Bebauung
zu 2.1 "Bestandesbauten"

zu 2.2 "Neubauten"

Mantellinien (Baubereiche)

Baumasse für Wohnen

Baumasse für Gewerbe

Balkone

zu 2.3 "Erdgeschosse mit 
Gewerbenutzung"

zu 2.4 "Pflichtbaulinie"
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zu 2.5 "Gebäudeabstand mit 
Durchgang"

zu 2.6 "Dachgestaltung"

zu 2.7 "Fassadengestaltung 
Frauenfelderstrasse"

zu 2.8 "Unterirdische 
Bauten"

zu 2.9 "Besondere 
Gebäude"

zu 2.10 "Siedlungstreffpunkt"

zu 2.11 "Gewachsener 
Boden"

zu 2.12 "Abgrabungen"



Privater Gestaltungsplan Eichwaldhof, Winterthur
Erläuterungen

18 Suter • von Känel • Wild • AG

4.3 Nutzung
zu 3.1 "Nutzweise"

zu 3.2 "Gewerbeanteil"

4.4 Aussenraum
zu 4.1 "Grundsatz"

zu 4.2 "Gemeinsamer 
Erschliessungsbereich"

zu 4.3 "Gemeinsamer 
Hofbereich"

zu 4.4 "Vorgartenzone 
Frauenfelderstrasse"
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zu 4.5 "Gartenbereiche 
Eichwaldgraben"

zu 4.6 "Eichwaldgraben"

4.5 Gestaltung
zu 5.1 "Anforderungen"

zu 5.2 "Grundlage"

4.6 Verkehrserschliessung
zu 6.1 "Fussverkehr"

zu 6.2 "Veloverkehr"
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zu 6.3 "Motorfahrzeuge"

4.7 Umwelt
zu 7.1 "Energie"
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zu 7.2 "Lärm"

Abbruch Lärmschutzwand

zu 7.3 "Hochwasserschutz"

zu 7.4 "Grundwasser"

zu 7.5 "Störfallvorsorge"
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4.8 Ver- und Entsorgung
zu 8.1 "Grundsatz"

zu 8.2 "Entwässerung"

zu 8.3 "Wasserversorgung"

zu 8.4 "Elektrizität"

zu 8.5 "Abfall"

4.9 Schlussbestimmungen
zu 9.1 "Etappierung"
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zu 9.2 "Inkrafttreten"
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5. Sozialverträglichkeit
5.1 Bestehender Zustand

Eigentumsverhältnisse

H. und E. Blatter Immobilienanlagen AG

Aktiengesellschaft für Erstellung billiger 
Wohnhäuser in Winterthur (GEbW)

L+B AG, HGV

Eigenheiten des Gebiets 
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Lage

Bebauung und Freiraum

Bausubstanz

Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels 
und trotz der Hochparterresituation sind 
unbehebbare Gebäudemängel vorhanden.

Mieterstruktur

Umwelteinflüsse
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Heutige Wohnungen 

Heutige Betriebe der 
Quartierversorgung

5.2 Folgen der Erneuerung

Zeitgemässe Bauten

Hohe Quartierqualität

Durchmischte 
Bevölkerungsstruktur

Erfüllung der 
raumplanerischen Ziele
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5.3 Flankierende Massnahmen
Wohnungen

Vorkehren zum Schutz der 
Mieter

Ersatzmassnahmen bei 
Gebäudeabbrüchen

Bevorzugung bisherige 
Mieter bei Neubauten
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6. Auswirkungen
Hochwertige 
Neuüberbauung
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7. Mitwirkung
7.1 Öffentliche Auflage 

Einwendung 1

Ausgangslage

Prüfen von weiteren 
Bebauungsmöglichkeiten

1. Variante Kopfbau 
(Teil Süd-West) sechs Geschosse
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2. und 3. Varianten Zeile 
Frauenfelderstrasse durchgehend sechs 
Geschosse

Variante 2

Variante 3
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4. Variante Zeile Kopfbau (Teil Nord-
Ost) sieben Geschosse

5. Variante Kopfbau sieben Geschosse 
beim Eichwäldli
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Fazit

Entscheid

Einwendung 2

Entscheid

Begründung

Einwendung 3

Entscheid

Begründung
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Verhältnis bestehender durchschnitt-
licher täglicher Verkehr Pappelweg zu 
der Anzahl Fahrten aus dem Areal Eich-
waldhof

Hinweis zum bestehenden Verkehr:
Bei 186 Wohnungen gibt es nur 135 
Parkplätze. Der ausgefüllte Balken zeigt 
die Anzahl Fahrten pro Parkplatz. Der 
addierte nicht ausgefüllte Balken zeigt 
die Differenz, wenn man davon ausgeht, 
dass jede Wohnung über ein Auto ver-
fügt, das heute im öffentlichen Raum 
parkiert wird.
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Einwendung 4

Entscheid

Begründung

Einwendung 5

Entscheid

Begründung

Einwendung 6

Entscheid

Begründung

Einwendung 7

Entscheid

Begründung

Einwendung 8
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Entscheid

Begründung

Einwendung 9

Entscheid

Begründung

Einwendung 10

Entscheid

Begründung

Einwendung 11

Entscheid

Begründung
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Einwendung 12

Entscheid

Begründung

7.2 Kantonale Vorprüfung

Antrag 1
Eintrag Situationsplan 

Entscheid

Begründung
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Antrag 2
Eintrag Situationsplan 

Entscheid

Begründung

Antrag 3
Eintrag Situationsplan 

Entscheid

Begründung

Antrag 4
Bestimmungen Ziff. 2.7

Entscheid

Begründung

Antrag 5
Situationsplan

Entscheid

Begründung
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Antrag 6
Erläuterungen

Entscheid

Begründung

Antrag 7

Entscheid

Begründung

Antrag 8
Situation 

Entscheid

Begründung
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Antrag 9
Bestimmungen / Bericht

Entscheid

Begründung

Antrag 10
Bestimmungen / Situation

Entscheid

Begründung

Antrag 11

Entscheid

Begründung

Antrag 12
Bestimmungen 

Entscheid
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Begründung

Antrag 13
Situation

Entscheid

Begründung

Antrag 14
Gewässer

Entscheid

Begründung

Antrag 15
Gewässer / Situationsplan

Entscheid

Begründung
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Antrag 16
Gewässer

Entscheid

Begründung

Antrag 17
Erschliessung / Gewässer

Entscheid

Begründung

Antrag 18
Situation

Entscheid

Begründung
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Antrag 19
Bestimmungen

Entscheid

Begründung

Antrag 20
Erläuterungen

Entscheid 

Begründung

Antrag 21
Bestimmungen

Entscheid

Begründung

Antrag 22
Erläuterungen

Entscheid

Begründung
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Antrag 23
Lärmschutz

Entscheid

Begründung

Antrag 24
Lärmschutz / Bestimmungen

Entscheid 

Antrag 25
Lärmschutz / Bestimmungen

Entscheid 

Hinweis 26
Grundwasser

Entscheid 

Erläuterung
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Antrag 27
Energie

Entscheid 

Erläuterung

Antrag 28
Fussverkehr

Entscheid 

Erläuterung

Antrag 29
Gartenbereiche Eichwaldgraben

Entscheid 

Erläuterung

Antrag 30
Brücken Eichwaldgraben

Entscheid 
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Erläuterung

Antrag 31
Unterirdische Bauten

Entscheid 

Erläuterung

Antrag 32
Tiefgaragenzufahrt

Entscheid 

Erläuterung

Antrag 33
Störfallvorsorge

Entscheid 

Erläuterung
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Hinweis 34
Grundwasser

Entscheid 

Erläuterung



EICHWALDHOF WINTERTHUR
Richtprojekt zum Gestaltungsplan 

Projektverfasser:
KilgaPopp Architekten BSA / SIA AG, Winterthur
Krebs und Herde Landschaftsarchitekten BSLA GmbH, Winterthur 
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Situation
Richtprojekt Umgebung

N

0 20

Bäume

Baum Rodung

Baum Bestand, geschützt

Baum Bestand, erhaltenswert Baumstandort aus Handaufnahme KuH

Baum Planung Strauch Bestand
aus Handaufnahme KuH

Strauch Planung

Baumstandort aus Baumkataster/
Vermessung ING+

Ac ca Acer campestre
Ac pl Acer platanoides
Ac ps Acer pseudoplatanus
Ae hi Aesculus hippocastanum
Al gl Alnus glutinosa
Be pe Betula pendula
Ca be Carpinus betulus

Abkürzungen

Co av Corylus avellana
Co co Corylus colurna
Co ma Cornus mas
Fr ex Fraxinus excelsior
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Richtprojekt Eichwaldhof

KilgaPopp Architekten, Lagerplatz 6, 8400 Winterhtur

Baumassenberechnung Richtprojekt Eichwaldhof - 28.11.2017

Baumasse m3 Grundfläche m2 Höhe m m3

A L+B Haus EG hp 1g 2'616.00 654.00 4.00
Haus 1.OG 1g 1'938.00 646.00 3.00

Haus  4g 9'960.30 1'071.00 9.30
Aufbau DG 2g 4'212.00 702.00 6.00

Vorbauten EG 1g 416.50 119.00 3.50 19'142.80
Gewerbe EG hp 1g 1'648.00 412.00 4.00

1.OG 1g 1'269.00 423.00 3.00 2'917.00
TG Garagenabfahrt 409.50 117.00 3.50 409.50

B2 Blatter Haus hp 5g 8'182.60 502.00 16.30
B1 L+B Haus hp 5g 12'110.90 743.00 16.30
B2 Blatter Aufbau DG 1g 612.00 204.00 3.00
B1 L+B Aufbau DG 1g 612.00 204.00 3.00
B2 Blatter Vorbauten EG 1g 273.00 78.00 3.50
B1 L+B Vorbauten EG 1g 413.00 118.00 3.50 22'203.50

C Blatter Haus hp 5g 12'665.10 777.00 16.30
Aufbau DG 1g 1'425.00 475.00 3.00

Vorbauten EG 1g 388.50 111.00 3.50 14'478.60

D Blatter Haus vorne 5g 8'848.00 560.00 15.80
D Haus hinten 4g 5'440.00 425.00 12.80 14'288.00

E1 Blatter Haus vorne 5g 4'384.50 277.50 15.80
E2 GEbW Haus vorne 5g 4'463.50 282.50 15.80
E1 Blatter Haus hinten 4g 4'825.60 377.00 12.80 13'673.60

F GEbW Haus vorne 5g 8'848.00 560.00 15.80
Haus hinten 4g 3'929.60 307.00 12.80 12'777.60

G GEbW Haus vorne 5g 8'848.00 560.00 15.80
Haus hinten 4g 3'392.00 265.00 12.80 12'240.00

H GEbW Haus vorne hp 5g 8'897.70 669.00 13.30
Haus v EG hp 1g 1'828.00 457.00 4.00

Haus hinten hp 4g 2'527.00 190.00 13.30 13'252.70
Gewerbe EG hp 1g 848.00 212.00 4.00 848.00

126'231.30

GEbW 43'581.80 m3 34.53%
Blatter 47'044.30 m3 37.27%

L+B 35'605.20 m3 28.21%

126'231.30 m3 100.00%

Gewerbe und TG 4'174.50 m3 0.00%

GEbW 42'733.80 m3 35.01%
Blatter 47'044.30 m3 38.54%

L+B 32'278.70 m3 26.45%

122'056.80 m3 100.00%

Grundstückfläche 32'668.00 m2
Baumassenziffer 3.86
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Versionsverzeichnis

Version Datum Beschreibung Bemerkung Freigabe

Sachbearbeitung Koreferat

Durch Visum Durch Visum

1.0 30.10.2017
Lärmgutachten 
Gestaltungsplan

Andreas
Suter

Monika
Suter



171030_gp eichwaldhof Seite 3

Situation

Das 2016 aus der Testplanung «Tegerloo» hervorgegangene Siegerpro-
jekt der KilgaPopp Architekten / Rotzler Krebs Partner Landschafts-
architekten bildet die Grundlage für den Privaten Gestaltungsplan 
Eichwaldhof.

Da das Areal im Einfl ussbereich der Frauenfelderstrasse liegt, wurde 
bereits die Testplanung akustisch begleitet.

Das vorliegende Lärmgutachten überprüft im Rahmen der Erarbeitung 
des Gestaltungsplans das Richtprojekt auf die Einhaltung der gelten-
den Lärmschutz-Vorschriften.

Lärmrechtliche Beurteilung

2.1 Grundsätzliches

Das vorliegende Lärmgutachten muss aufzeigen, ob die Anforderungen 
der Lärmschutz-Verordnung (LSV) eingehalten sind oder ob weitere 
Massnahmen zu treffen sind.

Konkret müssen die Beurteilungspegel Lr` in der Mitte der offenen 
Fenster von lärmempfi ndlichen Räumen die massgebenden Belas-

1

2
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tungsgrenzwerte Lr einhalten. Beim eingezonten und erschlossenen 
Areal sind dies gemäss Art. 31 LSV die Immissionsgrenzwerte (IGW).

2.2 Praxis Kanton Zürich

Mit Bundesgerichtsentscheid vom 16. März 2016 wurde die im Kanton 
Zürich bei Baubewilligungs- und Planungsverfahren bisher angewen-
dete «Praxis des massgeblichen Lüftungsfensters» als nicht rechtskon-
form eingestuft.

Für Beurteilungen gelten die folgenden Grundsätze:

- An jedem Fenster eines lärmempfi ndlichen Raumes ist der Grenz-
wert einzuhalten.

- Bei verbleibenden Überschreitungen sind alle Massnahmen am 
Gebäude nach LSV auszuschöpfen.

- Das Lüftungsfenster1 gilt als Massnahme zur Optimierung und 
Argument bei der Interessenabwägung zur Erteilung einer 
Ausnahmebewilligung.

- Ausnahmebewilligungen sind für alle lärmempfi ndlichen Räume 
mit Fenstern über dem Grenzwert notwendig.

Für jede Ausnahmebewilligung muss die kommunale Behörde ein 
überwiegendes Interesse geltend machen. Zudem wird die Zustim-
mung der kantonalen Behörde benötigt.

Grundlagen

3.1 Objekt

– Testplanung Areal Tegerlooweg Winterthur (Überarbeitung No-
vember 2016; KilgaPopp Architekten / Rotzler Krebs Partner 
Landschaftsarchitekten)

– Privater Gestaltungsplan Eichwaldhof (Situation und Bestimmun-
gen; Entwurf 28.6.2017; Suter · von Känel · Wild · AG)

1 Als Lüftungsfenster wird das am wenigsten belastete Fenster mit Öffnungsmecha-
nismus eines lärmempfi ndlichen Raumes bezeichnet, welches mindestens 5% der 
Bodenfl äche umfassen muss, wenn andere öffenbare Fenster vorhanden sind, oder 
mindestens 10%, wenn keine anderen Fenster bzw. nur festverschlossene Fassa-
denelemente zur Belichtung vorhanden sind. Das Lüftungsfenster darf zudem nicht 
durch eine andere Lärmart über dem Grenzwert belastet sein.

3
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3.2 Zone, Empfi ndlichkeits-

stufen und Grenzwerte

Das Gestaltungsplange-
biet befi ndet sich gemäss 
aktueller Nutzungsplanung 
der Stadt Winterthur in der 
dreigeschossigen Wohnzone 
W3/2.6, welcher die Lärm-
Empfi ndlichkeitsstufe II 
(ES II) zugeordnet ist.

Der Gestaltungsplan bestä-
tigt diese Zuordnug.

Es gelten damit die folgen-
den IGW gemäss LSV:

 [dB(A)] [dB(A)]

Wohnnutzung 60 50
Betriebsnutzung 65 2 - 3

3.3 Emissionsdaten

Gemäss Strassenlärm-Informationssystem des Kantons Zürich weist 
die Frauenfelderstrasse im Bereich des Gestaltungsplangebietes die 
folgenden Emissionswerte auf: 

 Lrt Lrn
 [dB(A)] [dB(A)]

Frauenfelderstrasse 82.5 75.2

Diese Emissionen beinhalten bereits einen Zuschlag von 1 dB(A) für die 
allgemeine Verkehrsentwicklung für den Planungshorizont von 10 Jah-
ren sowie einen Belagszuschlag von 1 dB(A).

Die Schoorenstrasse ist eine kommunale Strasse mit Tempo 30. Als 
verkehrsberuhigte Quartierstrasse weist sie nur ein geringes Verkehrs-
aufkommen auf. Die Emissionen sind deshalb zu vernachlässigen.

3.4 Andere Lärmquellen

Weitere Lärmquellen wie beispielsweise Einfahrten von Tiefgaragen 
oder allfällige Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen haben keinen 
grundlegenden Einfl uss auf das Richtprojekt und den Gestaltungs-
plan. Sie werden erst im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 

2 Bei lärmempfi ndlichen Betriebsräumen in Gebieten der ES I, II oder III gelten ge-
mäss Art. 42 LSV um 5 dB(A) höhere IGW.

3 Für Objekte, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten (zum Bei-
spiel Büros oder Schulen), gelten keine Nacht-Belastungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3 
LSV).

Zonenplan
(Quelle: Online-Stadtplan Winterthur)

Lärm-Empfi ndlichkeitsstufen (ES)
(Quelle: Online-Stadtplan Winterthur)
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defi nitiv beurteilt.

3.5 Berechnungsmodell

Die Berechnungen wurden mit CadnaA (Computer Aided Noise Abate-
ment; Software zur Berechnung, Darstellung, Beurteilung und Prog-
nose von Umgebungslärm; Version 2017 (build 157.4702)) mit der 
folgenden Konfi guration durchgeführt:

Modelliert wurden neben der Emissionsachse das Richtprojekt aus der 
Testplanung sowie alle anderen für die Lärmausbreitung relevanten 
Objekte (Nachbargebäude, Teile der bestehenden Lärmschutzwand).

Die nachfolgende Modellansicht zeigt die Situation mit dem Richtpro-
jekt (neue Bauten sind rot dargestellt):

Berechnung

4.1 Maximalbelastungen Gebäude

Die Darstellungen auf den Folgeseiten zeigen die maximalen Fassa-
denbelastungen pro Gebäude oder Gebäudeteil am Tag und in der 
Nacht.

Es ist ersichtlich, dass die Belastungen am Riegel an der Frauenfel-

derstasse maximal 68 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht betra-
gen. Damit sind die IGW für Wohnnutzung hier 8–10 dB(A) überschrit-

4
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Maximalbelastungen Tag
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Maximalbelastungen Nacht
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ten und müssen genauer beurteilt werden.

Die Belastungen an den rückwärtigen Gebäuden betragen maximal 
58 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht. Damit sind hier keine 

weiteren Beurteilungen nötig. Zu erwähnen ist, dass dieser hohe 
Wert nur beim nordöstlichsten Gebäude auftritt, welches durch die 
vorgelagerten Riegel weniger geschützt ist. Zum Vergleich: Die ande-
ren Gebäude weisen Maximalbelastungen von 52-54 dB(A) am Tag 
und 44-47 dB(A) in der Nacht auf und liegen damit – teilweise sogar 
deutlich – unter dem IGW.

Die IGW für Betriebsnutzung sind am Tag zwar um 3 dB(A) überschrit-
ten. Betriebsnutzung kann trotzdem ohne Einschränkungen angeord-
net werden, wenn die Räume mit einer kontrollierten Lüftung verse-
hen werden.

4.2 Geschossweise Fassadenbelastungen

Betreffend Wohnnutzung sind die Nachtbelastungen massgebend. Auf 
der nächsten Seite sind die kritischen Nachtbelastungen des Riegels 
an der Frauenfelderstrasse in allen Geschossen dargestellt. Die Frau-
enfelderstrasse befi ndet sich rechts. Der massgebende IGW beträgt 
50 dB(A).

Es ist ersichtlich, dass ...

– ... die Belastungen an der strassenzugewandten Fassade durch-
wegs 58-60 dB(A) betragen. Und auch an den Seitenfassaden lie-
gen Belastungen von 55-57 dB(A) vor. Damit sind die IGW in diesen 
Bereichen massiv überschritten.

– ... die Belastungen an den rückwärtigen Fassaden überall unter 
50 dB(A) liegen.

Da mit Massnahmen in der Fassade (Balkone, Loggien, Fassadenver-
sätze, Erker usw.) maximal eine Reduktion von 3 dB(A) erzielt werden 
kann, sind diese Massnahmen bei Weitem nicht geeignet, um an den 
strassenseitigen und seitlichen Fassaden die IGW einzuhalten. Fenster 
von lärmempfi ndlichen Räumen dürfen nur dann an diesen Fassa-
den angeordnet werden, wenn es sich um Räume handelt, die auch 
über ein Lüftungsfenster an der rückwärtigen Fassade belüftet werden 
können (Durchwohnen).

Im Richtprojekt weisen die Riegel an der Frauenfelderstrasse eine Tiefe 
von ca. 10.5 m auf, was betreffend Lärmschutz-Vorgaben für einen 
Durchwohn-Typ ideal ist. Die maximal mögliche Tiefe beträgt – auf-
grund der Regeln des Kantons Zürich – 14 m (2 m Abstand zur Fassade 
+ 12 m maximaler Abstand für Durchlüften).

Die Grundrisse des Richtprojektes sind detailliert zu überprüfen.



171030_gp eichwaldhof Seite 10

EG 1.OG 2.OG 3.OG 4.OG 5.OG 6.OG 7.OG



171030_gp eichwaldhof Seite 11

4.3 Überprüfung Grundrisse

Nebenstehender Ausschnitt aus einem Regelgrundriss des Riegels zeigt 
die Belastungen durch Strassenlärm bei allen Fenstern von lärmemp-
fi ndlichen Räumen. Die Belastungen sind mit einem  angegeben, 
wenn der IGW eingehalten ist und mit einem , wenn der IGW über-
schritten ist.

Mit der Farbe des Symbols innerhalb der Räume werden die einzelnen 
lärmempfi ndlichen Räume wie folgt typisiert (Vorgaben FALS):

 IGW an allen Fenstern überschritten (alle Fenster )

 IGW am Lüftungsfenster eingehalten (mindestens ein Fenster )

 IGW an allen Fenstern eingehalten (alle Fenster )

Alle roten Fenster benötigen eine Ausnahmebewilligung nach Art. 31 
Abs. 2 LSV.

4.4 Ausnahmebewilligung

Verbleiben Räume vom Typus  oder , so darf die Baubewilligung 
nur erteilt werden, wenn an der Errichtung des Gebäudes ein über-
wiegendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt.

4.4.1 Überwiegendes Interesse

Das überwiegende Interesse kann durch die Stadt Winterthur prob-
lemlos vertreten werden:

– Das Bauvorhaben ist Ersatz bestehender Bausubstanz und trägt zu 
zonenkonformer Ausnutzung und Verdichtung von Siedlungsgebiet 
bei (haushälterischer Umgang mit bestehenden Bauzonen)

– Das Bauvorhaben verzichtet auf Massnahmen, die dem Siedlungs-
bild und dem Strassenraum abträglich sind

– Alle betroffenen Räume verfügen über Fenster mit Belastungen 
unter dem IGW

4.4.2 Zustimmung Kanton

Der Kanton erteilt seine Zustimmung, wenn verschiedene Bedingun-
gen kumulativ erfüllt sind.

– Vorgesehen sind Neubauten mit neuer Wohnnutzung in einem 
städtischen Siedlungsgebiet, wo aus raumplanerischen Gründen 
(haushälterische Nutzung, Verdichtung nach innen, Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr) trotz hoher Lärmbelastung urbaner 
Wohnraum geschaffen werden soll.

– Bei den Lärmquellen handelt es sich um Strassen im Siedlungsge-
biet, deren Strassenräume städtebaulich wichtig sind und deshalb  

2.5 Zi
63

2.5 Zi
54

3.5 Zi
84

4.5 Zi
105

3.5 Zi
84
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nicht durch abweisende Lärmschutzbauten belastet werden sollen.

– Der Anteil gewerblicher oder nicht lärmempfi ndlicher Nutzung 
entspricht dem raumplanerisch zulässigen oder zumindest zweck-
mässigen Mass.

– Alle zumutbaren Lärmschutzmassnahmen sind ausgeschöpft. Dazu 
zählen neben der lärmoptimierten Stellung der Gebäudekörper 
auch die lärmgünstige Anordnung der Wohnungsgrundrisse.

– Mit der Anordnung der Baukörper (Riegelbauten) werden lärmge-
schützte Aussenräume geschaffen. 

– Mit gestalterischen Massnahmen am Gebäude (Erker, Atrien sowie 
Loggien und Balkone, die jedoch nicht nur aus Lärmschutzgründen 
gebaut werden) können die IGW nicht an jedem Fenster der lärm-
empfi ndlichen Räume eingehalten werden.

Fazit für Gestaltungsplan

Im Gestaltungsplan sind die folgenden Bestimmungen zum Thema 
Lärm festgehalten:

1 Es gelten die Immissionsgrenzwerte der ES II.

2 Für alle Zweitfenster eines Wohnraumes, der die Bedingungen 
nach Ziffer 1 einhält, kann eine Ausnahme nach Art. 31 Abs. 2 LSV in 
Aussicht gestellt werden.

3 Werden die Immissionsgrenzwerte bei lärmempfi ndlichen Betriebs-
räumen überschritten und können diese nicht lärmabgewandt un-
ter dem Immissionsgrenzwert belüftet werden, so sind die Räume 
mit einer kontrollierten Lüftung auszustatten.

4 Bauten entlang der Frauenfelderstrasse sind in einem Abstand von 
maximal 3m zur Mantellinie bis zu einer Gebäudehöhe von vier 
Geschossen in geschlossener Bauweise zu erstellen.

5 Lärmschutzwände sind bis auf den im Plan bezeichneten Abschnitt 
nicht zulässig. Die übrigen bestehenden Lärmschutzwände sind 
zurückzubauen.

6 Für lärmempfi ndliche Wohnräume ist mit dem Baugesuch nachzu-
weisen, dass die Lärmschutzvorschriften gemäss Abs. 2 eingehalten 
sind.

5
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Beurteilung bestehende Lärmschutzwand

6.1 Ausgangslage

6.1.1 Lärmschutzmassnahme Frauenfelderstrasse

Die Frauenfelderstrasse gehört zu den am stärksten befahrenen Ein-
fallsachsen von Winterthur. Die bestehende Lärmschutzwand entlang 

des Areals resultiert aus einem Lärm-
sanierungsprogramm für bestehen-
de Gebäude, welches vom Stadtrat 
Winterthur im Herbst 1998 und vom 
Regierungsrat des Kantons Zürich im 
Frühling 1999 genehmigt worden ist.

6.1.2 Wahl Massnahmentyp

Gemäss Technischem Bericht vom 
24. September 1999 (Ingenieurbüro 
ewp) wurde eine Lärmschutzwand 
erstellt, weil die Frauenfelderstrasse 
langfristig als Anschluss zur A1 dient 
und Alternativlösungen wie Entlas-

tungsstrassen erst längerfristig denkbar sind und somit keine unmit-
telbare Lärmreduktion durch planerische Massnahmen möglich waren.

6.2 Bauvorhaben

6.2.1 Neue Ausgangslage

Bei den bestehenden Bauten zwischen Frauenfelder- und Schooren-
strasse handelt es sich um locker ins Areal gesetzte Zeilenbauten mit 
grossem Abstand zur Frauenfelderstrasse. Im Rahmen der Testplanung 
wurde festgehalten, dass die Lärmschutzwand aus städtebaulicher 
Sicht keine befriedigende Lösung darstellt (Lärmschutz nur für Erd-
geschosse, Kanalisation des Strassenraums, fehlender urbaner Bezug) 
und zugunsten einer gesamthaft besseren Lösung durch andere Mass-
nahmen ersetzt werden kann, sofern der Schutz für die bestehenden 
Bauten an der Schoorenstrasse gewährleistet ist.

6.2.2 Aufwertung Einfallsachse

Mit der geplanten Neuüberbauung Eichwaldhof soll nicht nur das 
Areal an sich aufgewertet werden, sondern es wird auch ein Beitrag 
an die Aufwertung der städtischen Einfallsachse geleistet. Die Best-
variante sieht daher vor, die Zeilenbauten entlang der Frauenfelder-
strasse bis zum Baulinienbereich an die Strasse heranzurücken. Damit 
wird einerseits auf der lärmabgewandten Seite ein grosser, hoch-

6

Bestehende Lärmschutzwand
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wertiger und zusammenhängender Quartierfreiraum geschaffen und 
andererseits durch den direkten Bezug der Zeilenbauten zur Frau-
enfelderstrasse der Strassenraum neu gefasst. Die heute bestehende 
«Kanalwirkung» wird durch einen wahrnehmbaren und belebten 
Gebäudevorbereich abgelöst.

Gleichzeitig wird der 2016 unter Schutz gestellten Baumallee an der 
Frauenfelderstrasse (Verfügung vom 21. Dezember 2016) wieder mehr 
Platz gewährt. Die Lärmschutzwand steht aktuell innerhalb der 11 m 
breiten Schutzzone zwischen Strassengrenze und Verkehrsbaulinie.

6.2.3 Lärmschutzmassnahmen

Die Planung der neuen Überbauung erfolgte bewusst losgelöst von der 
bestehenden Struktur im Sinne einer Ideenfi ndung auf der «grünen 
Wiese». In diesem Sinne wurde auch bei den Lärmschutzmassnahmen 
nicht darauf geachtet, was bereits bestehend ist, sondern mit welcher 
städtebaulicher Setzung der Neubauten die bestmöglichste Lösung für 
den gesamten Strassenraum gefunden wird (raumorientierte Strate-
gie gemäss Arbeitshilfe siedlungsverträgliche Lärmschutzwände der 
Fachstelle Lärmschutz Kanton Zürich). Als optimale siedlungsverträg-
liche Lösung im Hinblick auf den gesamten Strassenraum sieht die 
Bestvariante anstelle einer Lärmschutzwand Ersatzmassnahmen beim 
Empfänger vor (lärmabgewandte Anordnung empfi ndlicher Räume).

Seitens Stadt Winterthur wird dieser Ansatz im Hinblick auf das Ziel 
der besseren Integration der Frauenfelderstrasse in den urbanen Kon-
text begrüsst und als Aufwertung der Einfallsachse Frauenfelderstrasse 
beurteilt.

Zudem entspricht eine freistehende Lärmschutzwand nicht den 
Grundsätzen nach § 71 PBG, wonach Bauten, Anlagen und Umschwung 
so zu gestalten sind, dass eine besonders gute Gesamtwirkung er-
reicht wird.

6.3 Beurteilung der Auswirkungen

6.3.1 Ausgangslage unüberbautes Grundstück

Das vorliegende Lärmgutachten erbringt den Nachweis, dass die 
Grenzwerte mittels Massnahmen beim Empfänger eingehalten wer-
den. Der Fortbestand der Lärmschutzwand ist mit dem vorliegenden 
Projekt aus folgenden Gründen nicht kompatibel:

– Es entsteht eine unattraktive, enge Rückseite zwischen den Zeilen-
bauten und der bestehenden Lärmschutzwand. Um dem entge-
genzuwirken müssten die Zeilenbauten weiter Richtung Schooren-
strasse geschoben werden, was den grosszügigen Quartierfreiraum 
massgeblich verkleinern würde.
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– Die bestehende Lärmschutzwand entfaltet ihre Wirkung nur auf die 
Erdgeschosswohnungen der Zeilenbauten, die neu zum Quartier-
freiraum hin orientiert sind. Für die darüberliegenden Stockwerke 
sind damit Grundrissmassnahmen nicht zu vermeiden.

– Das Projekt sieht vor, den Langsamverkehr der Zeilenbauten direkt 
an die Frauenfelderstrasse anzubinden, was insbesondere für den 
Veloverkehr eine attraktive Lösung darstellt. Beim Fortbestand der 
Lärmschutzwand müssten Umwege über die Schoorenstrasse in 
Kauf genommen werden.

– Bleibt die Lärmschutzwand bestehen, fi ndet keine Aufwertung der 
unter Schutz gestellten Platanenallee und des Strassenraums der 
Frauenfelderstrasse statt. 

– Ebenfalls geändert hat sich die Ausgangslage auf der gegenüber-
liegenden Strassenseite. Wo 1999 noch «grüne Wiese» war, befi n-
den sich aktuell zahlreiche Gewerbebauten ohne Lärmschutzwand 
im Bau. Die geplanten Zeilenbauten auf dem Gebiet Eichwaldhof 
nehmen diese Volumetrie auf und bilden ein Gegenüber, welches 
dem Strassenraum einen urbanen Auftritt verleiht – dieser wird 
aber nur wahrnehmbar, wenn auf beiden Seiten belebte und von 
der Frauenfelderstrasse her zugängliche Erdgeschosse geschaffen 
werden.

6.3.2 Fazit

Der Fortbestand einer Lärmschutzwand entlang der Frauenfelderstras-
se steht im schwerwiegenden Konfl ikt mit der Zielvorstellung des zu-

Geplante Grundrisse mit direkter Anbindung an die Frauenfelderstrasse (Langsamverkehr) und grosszügigem Quartierfreiraum



171030_gp eichwaldhof Seite 16

künftigen urbanen und belebten Erscheinungsbildes dieser wichtigen 
Einfallsachse sowie der Aufwertung des Bereiches zwischen Frauenfel-
der- und Schoorenstrasse.

Schallschutz am Gebäude

Nach Art. 32 Abs. 1 LSV muss der Bauherr eines neuen Gebäudes nach-
weisen, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen 
lärmempfi ndlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen 
Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche 
gelten konkret die Mindestanforderungen der SIA-Norm 181 (Schall-
schutz im Hochbau).

Bis zu Belastungen von 60 dB(A) am Tag gilt für alle vorliegenden 
Räume ein Anforderungswert an die Schalldämmung der Aussenhülle 
von 27 dB(A) (mittlere Lärmempfi ndlichkeit). Übersteigen die Belas-
tungen diese Werte, so werden auch die Anforderungen erhöht und 
zwar um das Mass der Überschreitung.

Zudem gelten nach Art. 32 Abs. 2 LSV verschärfte Anforderungen, wenn 
die Belastungen über 65 dB am Tag oder über 55 dB in der Nacht 
liegen. Hier werden die Anforderungen nach Angabe des Kantons um 
weitere 3 dB erhöht.

An den lärmexponierten Fassaden liegen damit maximale Anforde-
rungen von hohen 38 dB(A) vor (27 + 8 + 3). Dies wird vor Baubeginn 
mit einem Schalldämmnachweis nachzuweisen sein4.

Thalwil, 30. Oktober 2017

Ingenieurbüro Andreas Suter

Andreas Suter

4 Bei sehr hohen Anforderungswerten – in der Regel bei 43 dB, wenn der Fensteran-
teil unter 50% liegt respektive bei 40 dB, wenn der Fensteranteil 50% und mehr 
beträgt – kann die Baubehörde bereits mit dem Baugesuch einen Machbarkeits-
nachweis verlangen. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Es wird trotzdem geraten, 
die Materialisierung der strassenseitigen Bauteile (Fassade und Fenster) rechtzeitig 
auszuwählen und auf die Einhaltung der Anforderungen zu überprüfen.
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